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Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten zum National­

rat P:f~TER und Genossen: vom 18.September 1968, Nr.901/J, betr .. 

I1(jglich.l{ei t der ratenvIeisen Abstattung der Erbschaftssteuer 

für mi ttelständisch.e Unternehmungen, beehre ich mich mi tzu­

teilen: 

Die Möglichkeit, die Erbschaftssteuer aus den Erträgnissen 

des ervlOrbenen Vermögens ohne r'Iinderung des Vermögens selbst 

entrichten zu können; ist beim forst""irtschaftlichen Vermögen 

auf Grund der in der N~tur dieses Vermögens und in gesetzlichen 

Bew'irtschaftungsvorschriften liegenden Beschränkungen der Nutz-

. barkei t "'let taus ungünstiger als bei gevJ'erblichen Betrieben oder 

anderen Vermögensarteno Es steht außer Zweifel, daß es ver­

schiedentlich auch bei anderen Vermögens arten nicht immer mög­

lich ist, die Erbschaftssteuer sogleich aus den Erträgnissen zu 

entrichten, soda:(3, rlenn eine Schmälerung der Substanz aus sozia­

len oder volks""irtschaftliyhen Griinden vermieden ,,,erden soll, 

mit Zahlungserleichterungen abgeholfen werden muß. Selbst Zah­

lungserleichterungen könnten aber beim forstvTirtsch8~tlichen 

Vermögen. nicht verhindern, daß ein Teil des Vermögens zur Steuer­

entrichtung vervTendet \'lerden muß. Uberschlägerungen oder volks­

'''lirtschaftlich unervJÜnschte Zersplitterungen der Fürst::vlirt­

schaft wären die Folge. 

Diese besonderen Verhältnisse der Forstwirtschaft und die 
, ' 

Tatsache, daß gerade bei diesem Vermögen einem hohen Kapital­

einsatz ein relativ geringer Gevlinn gegenübersteht, vlaren dafür 

ausschlaggebend, durch die Erbschafts- und Schenkungssteuer­

gesetz-Novelle 1967 im ~ 29 AbSo2 eine einzig und allein den 

Besonderheiten der Forstwirtschaft Rechnung tragende Bestimmung 
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, zu schaffen, die es gestattet, d.ie auf das forstvJ"irtschaftliche 
Vermögen entfallende Steuer einschließlich eines ein~r ange­
messenen Verzinsung entsprechenden Zuschlages in 10 Jabresbe­
trägen zu entrichten. 

Es konnte von Anfang an nicl1 t Z'VlEüfe-lhaft sein, daß eine 
ErvTei terung dieser t;;?pisch auf die Forstwirtschaft abgestellten 
Bestimmung auf das gewerbliche -Vermögen ebenso wie auf andere, 
ällll1ichen Bedingungen unterliegende Vermögens arten wie Ein­
familienhäuser, MietvITohngrundstücke oder landiV"irtschaftliches 
Vermögen aus budgetären und vervJ"altungsökonomischen Grundsätzen 

'nicht vertretbar ist, w'eil dies im Ergebnis dazu führen würde, 
daß in den meisten Fällen die Erbschaftssteuer in 10 Jahres­
beträgen entrichtet v.[e1:'(len könnte 0 ' 

Eine Erweiterung des § 29 Abso 2 Erbschafts- und Schen-
,'kungssteuergesetz 1955 ist auch g8_L' nicht erforderlich, Heil, 

abgesehen vom forstw:Lrtschaftlichen Vermögen, bei allen anderen 
Vermögensarten mit Zahlungserleichterungen ohne weiteres das 
Auslangen gefunden werden kann. Dazu kommt noch, daß auf Grund 

",der Novelle ,umauch in anderen--Fällen nachteilige Folgen abzu­
-wenden, die sich aus der Entricht~g der Erbschaftssteuer ergeben 
. könnten, neben der Erbschaftssteuerversicherung nunmehr gemäß 

§ 16 Abs.4 des Erbschafts- und ScherJuu1gssteuergesetzes 1955 
die Möglichkeit besteht, Sparguthaben und Wertpapierdepots in 
steuerbegünstigter Weise für Zwecke der Erbschaftssteuerent­
richtung bereit zu stellen • 

. Die Verhältnisse, von denen die gesetzgebenden Körperschaf­
.teribeiErlassung der Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz­
Novelle 1967 ausgegangen sind, haben sich seither nicht geändert. 

,Eine Ausdehnung der dem forstwirtschaftlichen Vermögen zugebil­
ligten Steuerentrichtung in 10 Jahresbeträgen auf Betriebsver­
mögen oder auf andere Vermögens arten kann daher nicht in Er­
wägung' gezogen \'lerden. 

Der Bundesminister: 
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